
BayGlG: Art. 13 Wiedereinstellung

Art. 13  Wiedereinstellung 
 
Beschäftigte, die aus familiären Gründen aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sollen 
unter Wahrung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, nach Möglichkeit wieder eingestellt werden.


